
Fahrlehrerverband
Baden-Württemberg e.V.

Zuffenhauser Str. 3
70825 Korntal-Münchingen
Telefon 0711 / 83 98 75-0
Fax 0711 / 83 80 211
E-Mail hotline@flvbw.de
Facebook www.facebook.com/flvbw
Internet www.flvbw.de

Eingetragen in das Vereinsregister beim 
Amtsgericht Stuttgart unter VR 557. 
Rechtssitz des Fahrlehrerverbandes 
ist Stuttgart.

Inhalt

I.   Geschäftsbericht 2014/2015 Seite 5
II.  Kassenberichte 2014 Seite 22
III. Haushaltsplan 2015  Seite 28
IV. Mitgliederbewegung 2014 Seite 30
V.  Wettbewerbskalender 2014 Seite 31
Wir haben Grundsätze Seite 36

Geschäfts-
und Kassenbericht

2014/2015



Inhaltsverzeichnis
Seite

I. Geschäftsbericht 2014/2015 5

1 Einleitung 5

2 Die wirtschaftliche Situation des Verbandes 5
Demographischer Wandel - ein drängendes Zukunftsproblem 5
Erste Überlegungen zu neuen Beitragsklassen 6
Inhaber / Angestellte / Frauen 7
Steigerung der Anzahl der Mitglieder ... 7
Zeitschrift FAHRSCHULE als Bestandteil des Verbandsbeitrags 8
Mitgliedsbeitrag 8

3 Die Gremien des Verbandes 8
Mitgliederversammlung 17. Mai 2014 in Ulm 8
Mitgliederversammlung 18. April 2015 in Pforzheim 9
Beirat 9
Kreisvereine 10
Vorstand 10

- Geschäftsbereichsplan 10

4 Die Leistungen des Verbandes 11
Geschäftsstelle 11
Umfassende Beratung der Mitglieder 11
FahrSchulPraxis 12
Information der Mitglieder und Öffentlichkeitsarbeit 12

- Homepage 12
- Internes InternetForum 12
- Newsletter 13
- Facebook 13
- Pressemitteilungen 13
- Zeitung, Rundfunk und Fernsehen 13

MOBIL FÜR MORGEN 13
Fortbildungszertifikat für Motorradfahrschulen 13
FSG/TTVA mbH - Die Tochtergesellschaft des Verbandes 14
Fortbildung 14

5 Kontakte zu anderen Institutionen und Behörden 14
Bundesvereinigung der Fahrlehrerverbände e.V. (BVF) 14
Deutsche Fahrlehrer-Akademie e.V. (DFA) 15
Ministerien 15
GIB ACHT IM VERKEHR und die Partner dieser Aktion 15
ADAC 15
TÜV 15
Treuhandverein 16

2 Geschäfts- und Kassenbericht 2014/2015 - Fahrlehrerverband Baden-Württemberg e.V.



Inhaltsverzeichnis
Seite

6 Die wirtschaftliche Situation der Fahrschulen 
in Baden-Württemberg 16
Die demographische Entwicklung der Fahrschülerzahlen 17
Betriebsstruktur 18
Altersstruktur der Fahrlehrer 18
Reform des Fahrlehrergesetzes und des Berufszugangs 18
Wettbewerb (Wettbewerbskalender 2014 s. unter V.) 18

7 Weitere Themen, die uns im abgelaufenen Jahr 
beschäftigt haben 19

8 Ziele und Forderungen 20
Stärkung des Verbandes 20
Fahrlehrerrecht 20
Zusammenarbeit mit dem TÜV 21
Fahrerlaubnisrecht 21

9 Abschließende Bemerkungen 21

II. Kassenberichte 2014 22
Fahrlehrerverband Baden-Württemberg e.V.

Bericht der Rechnungsprüfer 22
Vorbemerkung zur Bilanz 23
Bilanz zum 31.12.2014 24
Gewinn- und Verlustrechnung 25

Sterbekasse ‘Stock’
Vorbemerkung zum Vermögensstatus 26
Vermögensstatus und Kassenabrechnung 
zum 31.12.2014 27

III. Haushaltsplan 2015 28
Anlage zum Haushaltsplan 2015 29

IV. Mitgliederbewegung 2014 30

V. Wettbewerbskalender 2014 31

Wir haben Grundsätze 36

Geschäfts- und Kassenbericht 2014/2015 - Fahrlehrerverband Baden-Württemberg e.V.     3



Verbandstag Ulm 2014



1. Einleitung

Die Mitgliederversammlung am 17. Mai 2014 in
Ulm unter dem Motto „MOBIL FÜR MORGEN“
sorgte im 65. Geschäftsjahr des Verbandes für
eine großartige Aufbruchstimmung. Dabei
waren vor allem die Resonanz auf das
Hauptreferat zur Generation Y des jungen
Philipp Riederle und die überaus erfreuliche
Beteiligung, vor allem junger Mitglieder, auch
an der erstmals durchgeführten After-Work-
Party,  höchst bemerkenswert.
Danach begann jedoch für den Fahrlehrerver-
band Baden-Württemberg e.V. eine sehr
bewegte Zeit. Das abgelaufene Jahr war in
erster Linie geprägt von intensiven Diskussio-
nen um die Reform des Fahrlehrergesetzes
und der damit verbundenen Neugestaltung des
Zugangs zum Fahrlehrerberuf. Ein weiterer
Schwerpunkt war die Ablösung des zweifellos
reformbedürftig gewesenen Flensburger
Verkehrszentralregisters (VZR) durch das neue
Fahreignungsregister (FAER). Die damit ver-
bundene Einführung des neuen Fahreignungs-
seminars (FES) brachte eine bisher nicht
gekannte Form der Zusammenarbeit von
Fahrlehrern und Verkehrspsychologen.  Außer-
dem beunruhigte die Mitglieder sehr stark das
in mehreren Regionen des Landes verbreitete
ruinöse Preisangebot einer Großfahrschule.

2. Die wirtschaftliche
Situation des Verbandes

Im Jahr 2013 war es gelungen, das Defizit im
Jahresergebnis des Fahrlehrerverbandes
Baden-Württemberg e.V. von ca. 16.000 € im
Jahr 2012 auf ca. 2.100 € zu reduzieren. Dies
war u. a. eine Folge des Beschlusses der

Mitgliederversammlung vom 20. April 2013 in
Freiburg, den Bezug der Zeitschrift
„Fahrschule“ ab Mitte des Jahres 2013 aus
dem regulären Verbandsbeitrag für alle zahlen-
den Mitglieder auszunehmen und diesen damit
für die Mitglieder „kostenneutral“ um 25,00 €
pro Jahr anzuheben. Diese Maßnahme entfal-
tete allerdings erst im Jahr 2014 ihre volle
Wirkung, sodass im Jahr 2014 sogar ein mini-
maler Jahresüberschuss von 9,14 € erzielt wer-
den konnte. Dieses Ergebnis des Jahres 2014
war nur möglich, weil eine Vollzeitstelle nach
dem Ausscheiden einer Mitarbeiterin nicht mehr
besetzt wurde. Rationalisierungsmaßnahmen
und einvernehmlich vorgenommene Neuzu-
schnitte der Aufgabengebiete der Mitarbeiter-
innen erwiesen sich als sehr zuträglich.
Gleichwohl zeichnet sich deutlich ab, dass der
Fahrlehrerverband Baden-Württemberg e.V.
trotz rigoroser Spar- und Kostensenkungs-
maßnahmen nicht von der allgemeinen
Kostensteigerung verschont bleibt. Deshalb
muss spätestens auf der Mitgliederversamm-
lung 2016 über eine deutliche Beitragserhö-
hung und zugleich eine umfassende Reform
des derzeitigen Beitragssystems beraten und
entschieden werden.

Demographischer Wandel –
ein drängendes Zukunfts-
problem 

Im Fahrlehrerverband Baden-Württemberg e.V.
ist es eine satzungsgemäße Tradition,
Mitglieder, die 70 Jahre alt geworden sind und
keine Fahrschulerlaubnis mehr besitzen, zu
beitragsfreien Ehrenmitgliedern zu ernennen.
Im Gründungsjahr 1950 konnte niemand abse-
hen, dass sich die Dauer der Lebenszeit in den
nächsten 60 Jahren so überaus günstig entwi-
ckeln, die Menschen also erheblich älter wer-
den würden. So stieg beim Fahrlehrerverband

I. Geschäftsbericht
2014/2015
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Baden-Württemberg e.V. der prozentuale Anteil
der beitragsfreien Mitglieder kontinuierlich an.
Das bedeutet, immer weniger zahlende
Mitglieder müssen die Kosten der jetzt schon
großen und weiterhin wachsenden  Gruppe der
beitragsfreien Mitglieder finanzieren. In diesem
Zusammenhang ist auch auf Fahrschulinhaber
hinzuweisen, die Nutznießer des Verbandes
sind, ohne Mitglied zu sein. Sie machen sich
die beitragsfreie Ehrenmitgliedschaft des
Vaters oder des früheren Inhabers zunutze und
nehmen alle Leistungen des Verbandes in
Anspruch, ohne Beitrag zu zahlen. Fakt ist,  der
Fahrlehrerverband Baden-Württemberg e.V.
kann den immer größer werdenden Anteil bei-
tragsfreier Ehrenmitglieder finanziell nicht mehr
stemmen. Deshalb muss offen darüber disku-
tiert werden, wie die Beitragsfreiheit künftig zu
regeln ist. 
Siehe dazu auch die Grafik „Altersstruktur -
Mitglieder des Verbandes nach Beitragsklas-
sen“:

Erste Überlegungen zu
neuen Beitragsklassen:

Ebenso wichtig ist es, darüber nachzudenken,
welche Möglichkeiten es gibt, die Mitgliedschaft
im Fahrlehrerverband Baden-Württemberg e.V.
für Außenstehende, die sich bisher nicht für
einen Beitritt entscheiden konnten, noch attrak-
tiver zu machen. Das gilt in besonderem Maße
auch für angestellte Kolleginnen und Kollegen,
die bisher im Verband deutlich unterrepräsen-
tiert sind. Ähnlich sieht es aus, wenn es in
einem Familienbetrieb mehrere Fahrlehrer-
innen und/oder Fahrlehrer gibt. Oft ist zwar der
Fahrschulinhaber Verbandsmitglied, nicht aber
die anderen Familienmitglieder. Deshalb den-
ken wir  über die Einführung eines völlig neuen
Beitragssystems nach.
Derzeit erhebt der Fahrlehrerverband Baden-
Württemberg e.V. unterschiedliche  Beiträge
nach folgenden Klassen:

Inhaber / Verantwortlicher Leiter /•
Juristische Person 310,00 € p.a.
Angestellte 155,00 € p.a.•
nicht mehr tätig 77,50 € p.a.•
Beitragsfrei •
(Ehrenmitglied) kostenlos
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Um den Anreiz einer Mitgliedschaft im Verband
zu erhöhen und um das Beitragsaufkommen für
die Zukunft zu sichern, hat der Vorstand dem
Beirat erste Überlegungen zu neuen
Beitragsklassen vorgestellt:

Neben der Beitragsklasse „Inhaber /•
Verantwortlicher Leiter / Juristische
Person“ könnte man für den Inhaber
und mehrere bei dieser
Verbandsfahrschule angestellte
Fahrlehrer/-innen einen nach Anzahl
der Mitarbeiter gestaffelten
Fahrschultarif einführen.
Ebenso wäre denkbar, einen Staffeltarif•
für Familien einzuführen, wenn mehre-
re Familienangehörige Mitglied sind
und in einer Fahrschule zusammenar-
beiten. 
Die Mitgliedschaft ist ab Vollendung•
des 70. Lebensjahres beitragsfrei,
sofern die Begünstigten  keine
Fahrschulerlaubnis besitzen und nicht
mehr als Fahrlehrer/in tätig sind. Doch
selbst dann stellt sich für diese Gruppe
die Frage, ob künftig ein kleiner, wenig-
stens kostendeckender Beitrag erho-
ben werden soll.

Über diese Überlegungen und etwaige weitere
Vorschläge ist im Laufe der nächsten 10
Monate im Finanzausschuss, im Beirat und in
den Kreisvereinen intensiv zu sprechen und zu
beraten. Auf der Mitgliederversammlung am
16. April 2016 in Friedrichshafen soll darüber
abschließend beraten und abgestimmt werden.

Inhaber / Angestellte / Frauen

Steigerung der Anzahl der
Mitglieder 
durch Gewinnung von mehr
Fahrschulinhaber/innen, angestell-
ten Fahrlehrerinnen und
Fahrlehrern – eine wichtige
Zukunftsaufgabe!

In Baden-Württemberg gibt es laut Statistik des
Treuhandvereins für Verkehrserziehung und
Verkehrssicherheit e.V. (siehe unten) 3.243
Fahrlehrer im Angestelltenverhältnis. Davon
sind aber lediglich 284 Kolleginnen und
Kollegen Mitglied im Fahrlehrerverband Baden-
Württemberg e.V. Selbst wenn man diese
Statistik um Rentner und ehemalige
Fahrschulinhaber, die noch bei ihrem
Nachfolger oder einem befreundeten Kollegen
ein wenig aushelfen, bereinigt, ist die
Organisationsquote sehr niedrig. In den meis-
ten anderen Bundesländern ist es auch für
angestellte Fahrlehrer fast schon eine
Selbstverständlichkeit, sich dem Berufsverband
anzuschließen. In Baden-Württemberg hinge-
gen ist es bisher noch nicht gelungen, durch
speziell auf angestellte Fahrlehrer zugeschnit-
tene Angebote und Leistungen, diese in größe-
rer Anzahl vom Nutzen einer eigenen
Mitgliedschaft in der berufsständischen
Vertretung zu überzeugen. 
Fälschlicher Weise sehen oft auch
Fahrschulinhaber im Verbandseintritt ihrer
Angestellten weder für diese selbst noch für
den Betrieb einen Nutzen. Ein erster Schritt, um
die Quote zu steigern, war ein am 6. März 2015
in Korntal durchgeführter Workshop für ange-
stellte Fahrlehrer. Dieser brachte interessante
Anregungen, den Verband für Angestellte
attraktiver zu machen. In einem weiteren Schritt
soll dem in der diesjährigen Mitgliederver-
sammlung neu zu wählenden Arbeitnehmer-
vertreter mehr Raum für speziell auf diese
Zielgruppe zugeschnittene Beiträge in der
FahrSchulPraxis eingeräumt werden. Außer-
dem wird demnächst auf der Homepage des
Verbandes eine spezielle Rubrik „Informationen
für angestellte Fahrlehrer“ aufgenommen.
Ein ähnliches Bild ergibt sich bei der Anzahl der
Fahrlehrerinnen, die Mitglied sind. Laut Statistik
des Treuhandvereins sind im Lande 551

2014 2013
Anzahl der angestellen Fahrlehrer 3.793 3.773
bereinigt um Inhaber mit Fremdanstellung -550 -547

Angestellte gesamt 3.243 3.226
Anzahl aller Fahrlehrer

- Selbstständige 1.790 1.831
- Angestellte 3.243 3.226

Fahrlehrer gesamt 5.033 5.057
Anteil der Frauen in der
Fahrlehrerschaft

- Selbstständige 100 105
- Angestellte 451 477

Frauen gesamt 551 582

(Quelle: Jahresstatistik 2014 des Treuhandvereins für
Verkehrserziehung und Verkehrssicherheit e.V.)
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Fahrlehrerinnen (100 Inhaberinnen, 451
Angestellte) tätig. Davon sind lediglich 60
Selbstständige und 44 Angestellte Mitglied im
Verband. Auch hier muss angesetzt werden,
um den Eintritt in den Fahrlehrerverband
Baden-Württemberg e.V. für mehr Kolleginnen
attraktiver zu machen. Dies würde nicht nur den
Verband als berufsständische Vertretung stär-
ken, sondern die Kolleginnen könnten sich mit-
hilfe des Verbands mehr Gehör für ihre spezifi-
schen Interessen schaffen. So beispielsweise
für verbesserte Möglichkeiten, den Beruf und
die Familie unter einen Hut zu bringen.  

Zeitschrift FAHRSCHULE
als Bestandteil des 
Verbandsbeitrags

Die Mitgliederversammlung des Fahrlehrerver-
bandes Baden-Württemberg e.V. hatte am 18.
April 2013 in Freiburg auf Antrag des Vorstands
beschlossen, den kostenlosen Bezug der
Zeitschrift FAHRSCHULE zu beenden, um das
Verbandsbudget zu entlasten. Sehr erfreulich
war, dass sich fast 600 Kolleginnen und
Kollegen für den kostenpflichtigen Weiterbezug
der FAHRSCHULE entschieden und damit u. a.
ein Zeichen der Solidarität, der Verbundenheit
und des Zusammenhalts der in der
Bundesvereinigung (BVF) organisierten
Fahrlehrerschaft gesetzt haben. 
Allerdings hat der Beschluss, den Sammel-
bezug der Zeitschrift FAHRSCHULE zu kündi-
gen, bei vielen Mitgliedern, bei den
Schwesterverbänden in der BVF sowie bei
langjährigen Geschäftspartnern und Sponsoren
des Verbandes zu starkem Missfallen und
anhaltenden Irritationen geführt. Die werbende
Wirtschaft, namentlich auch die Aussteller
unserer  Mitgliederversammlungen, wollen die
baden-württembergischen Fahrschulen auch
über die bundesweit erscheinende
Fachzeitschrift FAHRSCHULE erreichen. Hinzu
kommt, dass diese von der Bundesvereinigung
der Fahrlehrerverbände e.V. herausgegebene
Zeitschrift die berufsständische Berichterstat-
tung unserer verbandseigenen FahrSchul-
Praxis mit bundesweiten Betrachtungen und
Informationen ergänzt. Diese Informationen

sind auch für Mitglieder des Fahrlehrerverband-
es Baden-Württemberg e.V. interessant und
wichtig.  
Nach eingehender Diskussion und sorgsamer
Abwägung des Für und Wider schlagen des-
halb Vorstand und Beirat den Mitgliedern vor,
den Beschluss aus dem Jahr 2013 zu revidie-
ren. Den Antrag hierzu werden Vorstand und
Beirat in die Mitgliederversammlung 2016 ein-
bringen. Der Bezug der Zeitschrift FAHRSCHU-
LE soll ab dem 2. Halbjahr 2016 wieder im
Verbandsbeitrag enthalten sein. Dies soll im
Rahmen der ohnehin geplanten Neustrukturie-
rung der Verbandsbeiträge (siehe oben) erfol-
gen.

Mitgliedsbeitrag
Festsetzung der Mitgliedsbeiträge: Das ist
jedes Jahr ein wichtiger Tagesordnungspunkt
bei der Mitgliederversammlung des
Fahrlehrerverbandes Baden-Württemberg e.V.
Da im kommenden Jahr ohnehin das komplette
Beitragssystem revidiert werden soll (siehe
oben) schlägt der Vorstand in Absprache mit
dem Finanzausschuss der diesjährigen
Mitgliederversammlung vor, die Jahresbeiträge
noch für ein weiteres Jahr in der bisherigen
Höhe zu belassen. Wie bereits erwähnt, ist
aber im Jahr 2016 eine Erhöhung unumgäng-
lich.

3. Die Gremien des
Verbandes

Mitgliederversammlung
17. Mai 2014 in Ulm

Die letztjährige Mitgliederversammlung stand
unter dem Motto MOBIL FÜR MORGEN. Ein
echtes Highlight war der Vortrag von Philipp
Riederle, Angehöriger der Generation Y und so
genannter „Digital Native“.  Mit seinem span-
nenden Referat „Generation Y – Wer wir sind
und was wir wollen / Das Kommunikations-
verhalten der Generation Y“ erklärte er den
Anwesenden, den so genannten „Digital
Immigrants“, das Kommunikationsverhalten der



Geschäfts- und Kassenbericht 2014/2015 - Fahrlehrerverband Baden-Württemberg e.V.     9

heutigen Fahrschülergeneration und gab damit
wichtige Tipps für zeitgemäßes Fahrschul-
Marketing. 
Eine überwältigende Resonanz – vor allem
auch bei jüngeren Verbandsmitgliedern und
ihren Begleitern – fanden der neu eingeführte
Kaffeeklatsch für Begleitpersonen und die erst-
mals an Stelle des traditionellen Fahrlehrerballs
gleich nach der Versammlung angebotene
After-Work-Party mit Verlosung attraktiver
Gewinne. 

Mitgliederversammlung
18. April 2015 in Pforzheim

Die diesjährige Mitgliederversammlung steht
unter dem Motto „Erfolg beginnt im Kopf!“
Als Hauptreferent konnte der bekannte Mental-
und Motivationstrainer Thomas Baschab
gewonnen werden, der mit seinem Auftritt beim
Deutschen Fahrlehrerkongress 2014 in Berlin
für Furore gesorgt hat. Von seinem Referat
erhoffen wir uns wichtige Impulse für das wirt-
schaftliche Überleben in einem immer enger
werdenden Markt. 
Nach der erfolgreichen Premiere im vergange-
nen Jahr lädt der Verband auch in diesem Jahr
nach der Versammlung zum harmonischen
Ausklang des Verbandstags bei einer After-
Work-Party ein. Auch dieses Mal werden wie-
der attraktive Preise verlost. Vorstand, Beirat
und alle an der Organisation Beteiligten freuen
sich auf noch mehr Mitglieder und Gäste.
Für mit dem Motorrad anreisende Kolleginnen
und Kollegen steht wiederum ein Parkplatz
direkt an der Halle zur Verfügung. Ebenso ein
Raum, in dem sie sich umziehen und ihre
Motorradkluft sicher aufbewahren können.

Beirat
Der Beirat ist nach der Mitgliederversammlung
das zweithöchste Gremium des Verbandes.
Ihm gehören die 39 Kreisvorsitzenden, der
Arbeitnehmervertreter und der Verbandsvor-
stand an. Für besondere Aufgaben hat der
Beirat drei Referenten bestellt, den
Behindertenreferenten, den Nutzfahrzeugrefe-
renten und den Motorradreferenten. Diese neh-

men ebenfalls an den Sitzungen des Beirats
teil. Der Beirat tagt regelmäßig dreimal im Jahr.
Die Tagesordnung des Beirats wird in der
FahrSchulPraxis bekannt gegeben. Damit
haben die Mitglieder die Möglichkeit, ihren
Kreisvorsitzenden zu bestimmten Beratungs-
punkten ihre Meinung mitzuteilen. In der Regel
informieren die Kreisvorsitzenden nach der
Beiratssitzung die Mitglieder in Kreisversamm-
lungen über die Ergebnisse der Beratungen.
Im Lauf des Jahres 2014 wurden satzungsge-
mäß in allen Kreisvereinen neue Kreisvorsit-
zende gewählt. Wir danken ausdrücklich und
sehr herzlich den Kolleginnen und Kollegen, die
nach oftmals langen Jahren aus diesem wichti-
gen Amt ausgeschieden sind. Ohne einen kom-
petenten Vertreter und Ansprechpartner für die
Mitglieder, die Behörden und den TÜV vor Ort,
wäre die Arbeit des Fahrlehrerverbandes
Baden-Württemberg, erheblich erschwert. Aber
nicht nur den Mitgliedern des Beirats, die ihre
Aufgaben ehrenamtlich wahrnehmen, sondern
auch ihren Familien gebührt Dank und
Anerkennung. Schließlich stellen diese
Kolleginnen und Kollegen einen Teil ihrer
Arbeits- und Freizeit in den Dienst der
Gemeinschaft. Ohne die Unterstützung ihrer
Familien wäre es für die Beiratsmitglieder viel
schwerer, ihre wichtigen Aufgaben wahrzuneh-
men. Ebenso gilt unser Dank, den Mitgliedern,
die ein Ehrenamt im Kreisverein übernommen

Mentaltrainer 
Thomas Baschab

Bild: 
thomasbaschab.de
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haben. Ohne diese Bereitschaft wären funktio-
nierende Kreisvereine nicht möglich. Der
Vorstand des Fahrlehrerverbandes Baden-
Württemberg wünscht allen Kreisvorsitzenden,
ihren Stellvertretern, Kassenwarten,
Schriftführern, Beisitzern und Kassenprüfern
eine glückliche Hand und allzeit viel Freude in
diesen wichtigen Ehrenämtern!

Kreisvereine
In den 39 Kreisvereinen spielt sich das ver-
bandliche Leben vor Ort ab. Bei den mindes-
tens zwei Mal im Jahr stattfindenden
Kreisversammlungen informieren die
Vorsitzenden ihre Mitglieder über aktuelle
Rechtsänderungen, sonstige Neuerungen und
alle laufenden und geplanten verbandlichen
Aktivitäten. Zugleich können dort Anregungen,
Ideen und Vorschläge für die Verbandsarbeit
geäußert werden, die in den Beiratssitzungen
besprochen oder direkt an den Vorstand weiter-
geleitet werden sollen. Im Berichtszeitraum,
also im Jahr 2014 und in den ersten Monaten
des Jahres 2015, haben 83
Kreisversammlungen stattgefunden. Davon
war 56 Mal ein Vorstandsmitglied als Gast ein-
geladen. Zusätzlich veranstalten etliche
Kreisvereine – immer häufiger auch zwei oder
drei gemeinsam –  Weihnachtsfeiern, Ausflüge
und/oder Motorradausfahrten, nehmen an
Verkehrssicherheits- oder Bikertagen teil und
repräsentieren dort ihren Verband. Diese
Zahlen und Aktivitäten belegen eindrucksvoll,
wie lebendig der Fahrlehrerverband Baden-
Württemberg e.V. ist. Dies trägt auch sehr stark
zu einer positiven Außenwirkung des
Verbandes bei und fördert zudem das kollegia-
le Miteinander. Dem Vorstand ist es ein wichti-
ges Anliegen, die Betreuung der Kreisvereine
weiter zu intensivieren und damit auch die
Attraktivität einer Verbandsmitgliedschaft für
bisher Außenstehende zu steigern. 

Vorstand
Seit dem 20. April 2013 setzt sich der Vorstand
des Fahrlehrerverbandes Baden-Württemberg
e.V. wie folgt zusammen:

1. Vorsitzender: Jochen Klima, Korntal
2. Vorsitzender: Ralf Nicolai, Ludwigsburg
3. Vorsitzender: Wolfgang Rieker, Tübingen

Der Vorstand arbeitet nach einem klar geglie-
derten Geschäftsbereichsplan, durch den die
Kompetenzen und Aufgaben im Einzelnen fest-
legt sind. Die Zusammenarbeit im Vorstand ist
konstruktiv und von gegenseitiger Wertschät-
zung und Loyalität getragen. Kollege Ralf
Nicolai macht als Volljurist einen hervorragen-
den Job im Bereich Wettbewerbsrecht, Kollege
Wolfgang Rieker ist mit Elan und hohem
Engagement für die Betreuung der Kreisverei-
ne zuständig. 

Geschäftsbereichsplan für den Vorstand
des Fahrlehrerverbandes Baden-
Württemberg e.V.

GB I - Erster Vorsitzender:

1.  Führung des Verbandes und der laufenden  
Geschäfte gemäß § 10 Abs. 7 der Satzung / 
Allgemeine Planung

2.  Koordination der Mitgliederbetreuung
3.  Leitung der Beiratssitzungen 
4.  Berufspolitische Grundsatzfragen
5.  Vertretung des Verbandes gegenüber:

a) Landtag, Abgeordneten, politischen Parteien,
b) Landesregierung,
c) Regierungspräsidien,
d) anderen Verbänden, Institutionen und

Behörden,
e) Technische Prüfstelle (TÜV),
f) Treuhandverein

6.  Mitwirkung im Gesamtvorstand der
Bundesvereinigung der Fahrlehrerverbände e.V.
(BVF)

7.  Redaktion FahrSchulPraxis
8.  Beratung der Mitglieder zum Steuerrecht, zu

Rechtsformen für Fahrschulen und Kooperationen
9.  Fahrlehrerausbildung / Fortbildung / Weiterbildung
10. Aufbauseminare, Fahreignungsseminare und 

sonstige Nachschulungsmodelle für Kraftfahrer
11. Fragen zur Fahrschulüberwachung
12. Qualitätssicherungs-System für Fahrschulen
13. Öffentlichkeitsarbeit
14. Industrie- und Firmenkontakte
15. Schlichtungsstelle
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GB II - Zweiter Vorsitzender:

1.  Ständige Mitwirkung bei Nrn. 1 bis 7 des 
GB I und Abwesenheitsvertretung

2.  Leitung der Rechtsabteilung / Allgemeine
Rechtsfragen / Arbeitsrecht und Sozialrecht

3.  Wettbewerbsrecht und Marketing
4.  Berufskraftfahrerqualifikation
5.  Gesprächskreis Fahrerlaubnisprüfung TÜV / 

Fahrlehrerverband 
6.  Gutachten
7.  Administrative und kaufmännische Führung 

von Fahrschulen
8.  Gib Acht im Verkehr
9. Entwicklung und Aktualisierung von Informationen

und Verlautbarungen des Verbandes / Internet 
und internes InternetForum

GB III - Dritter Vorsitzender:

1.  Abwesenheitsvertretung im Rahmen der recht-
lichen und satzungsmäßigen Möglichkeiten

2.  MOBIL FÜR MORGEN
3.  Betreuung und Beratung der Mitglieder 

allgemein und in Einzelfällen 
4.  Betreuung der angestellten Fahrlehrer
5.  Kontakte mit dem Angestelltenvertreter 
6.  Betreuung der Kreisvereine und des Beirates
7.  Allgemeine Organisationsfragen für die

Ausschüsse und Referenten des Beirates
8.  Bearbeitung von Anfragen zum Fahrlehrerrecht, 

Straßenverkehrsrecht und angrenzenden 
Rechtsgebieten

9.  Durchführung und Betreuung von
Sonderprogrammen

4. Die Leistungen 
des Verbandes

Geschäftsstelle
Die von Montag bis Freitag besetzte
Geschäftsstelle in Korntal ist Herz und Motor
des Fahrlehrerverbandes Baden-Württemberg
e.V. Dort arbeitet ein Team fähiger und hoch
motivierter Mitarbeiterinnen im Dienst der

Mitglieder. 
Eine sich zu Beginn des Jahres 2014 ergeben-
de Änderung im Personalbestand wurde
genutzt um – unter Beteiligung der Mitarbeiter-
innen – deren Aufgabengebiete erneut behut-
sam umzustrukturieren und teilweise neu zuzu-
schneiden. Damit konnte, immer orientiert an
den Bedürfnissen unserer Mitglieder, die
Effizienz der Verbandszentrale weiter gestei-
gert werden. Alle Mitarbeiterinnen – egal ob in
Vollzeit, Teilzeit oder als Aushilfe tätig – erfüllen
ihre vielfältigen Aufgaben mit hohem
Engagement, menschlicher Zuwendung und
fachlicher Kompetenz. Zahlreiche Rückmel-
dungen von Mitgliedern und Kunden zeigen,
dass vor allem die Freundlichkeit, die ausge-
prägte Kundenorientierung und die Offenheit
unserer Mitarbeiterinnen sehr geschätzt wer-
den.
Dafür ein herzliches Dankeschön des
Vorstandes an: Irene Blank, Dagmar
Ganzloser, Claudia Frank, Ute Friedrich,
Christine Makowski, Linda Orlovski, Maria
Reufer, Sandra Richter, die Geschäftsstellen-
leiterin Iris Wimpff und die Aushilfskräfte. 

Umfassende Beratung 
der Mitglieder

Jedes Verbandsmitglied kann sich jederzeit per
Mail, per Post, per Fax oder per Telefon an die
Geschäftsstelle wenden. Zeitnahe zuverlässige
Auskünfte und Antworten sind gewährleistet, im
Speziellen für fachliche und unternehmerische
Fragestellungen. Auch Besuche der
Geschäftsstelle sind erwünscht. Unser
Beratungsangebot ist völlig kostenlos und steht
Nichtmitgliedern nicht – auch nicht gegen Geld!
– zur Verfügung. Die steigenden Zahlen der
Inanspruchnahme dieser einzigartigen
Dienstleistung sprechen für sich. Immer stärker
frequentiert werden auch die einmal im Monat
vom Verbandsvorsitzenden zusammen mit
Ansgar Brendel, dem Steuerberater des
Verbandes, angebotenen Beratungstage zu
organisatorischen und wirtschaftlichen Fragen:
Kauf oder Verkauf einer Fahrschule,
Kooperationsmöglichkeiten, Existenzgründung,
Steuerrecht und Fahrlehrerrecht. Erfreulich ist
weiter, dass immer mehr Mitglieder ihre geplan-
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ten Werbemaßnahmen bereits vor der
Veröffentlichung auf wettbewerbsrechtliche
Zulässigkeit überprüfen lassen, wodurch unzu-
lässige Werbung oft schon im Vorfeld verhin-
dert werden kann. Auch die regelmäßig stattfin-
denden Beratungstage der Direktionsbeauf-
tragten der Fahrlehrerversicherung VaG, Jörg
Pfitzer und Toni Borosch,  zu allen
Versicherungsfragen und zur persönlichen
Altersvorsorge, finden erfreulichen Anklang. 

FahrSchulPraxis
Die „FahrSchulPraxis - Das südwestdeutsche
Fahrlehrermagazin“ erscheint seit nunmehr fast
45 Jahren zum 15. jedes Monats. Die Zeitschrift
dient in erster Linie den Verbandsmitgliedern
als wichtige Quelle der fachlichen Information.
Die Bezugskosten sind im Mitgliedsbeitrag ent-
halten. Besonders geschätzt wird dabei die
zuverlässige Veröffentlichung von
Rechtsänderun-gen, bei denen Neuerungen rot
gekennzeichnet und damit auf einen Blick
erkennbar sind. Wichtig für die Mitglieder sind
auch Meinungsbeiträge und Leserbriefe.
Ebenso Berichte über Versammlungen,
Veranstaltun-gen, gesellschaftliche Ereignisse,
Ausflüge und Motorradausfahrten der
Kreisvereine. Deshalb ein herzliches
Dankeschön an die Schriftführer der
Kreisvereine. Weil sie sich die Mühe machen,
in ihrer Freizeit Versammlungsproto-kolle und
Beiträge für die FahrSchulPraxis zu schreiben,
erfährt man auch in Tauber-bischofsheim, was
die Kolleginnen und Kollegen im Kreis Lörrach
gerade umtreibt. 
Bundesweit genießt die Zeitschrift wegen ihrer
fachlich fundierten, differenzierten Bericht-
erstattung einen hervorragenden Ruf.
Außerhalb des Landes Baden-Württemberg
tätige Fahrlehrer können das Blatt abonnieren.
Das ist für viele Kolleginnen und Kollegen eine
wichtige Ergänzung zur bundesweiten
Berichterstattung der von der Bundesvereini-
gung der Fahrlehrerverbände e.V. herausgege-
benen Fachzeitschrift FAHRSCHULE. Nicht
zuletzt zählen auch Ministerien, die baden-
württembergischen Fahrerlaubnisbehörden, die
Dienststellen des TÜV und zahlreiche
Polizeidienststellen zu den regelmäßigen
Beziehern.

Monat für Monat pünktlich zum 15. eine neue
Ausgabe der FahrSchulPraxis zur Post geben
zu können, erfordert enorme Anstrengungen.
Dafür gebührt allen Beteiligten herzlicher Dank.
Dieser gilt besonders der Redaktion in Person
von Maria Reufer sowie Gebhard L. Heiler, dem
Gründer des Blattes, der die Redaktion noch
immer fachlich und journalistisch unterstützt.

Information der Mitglieder
und Öffentlichkeitsarbeit

Neben der FahrSchulPraxis nutzt der Verband
andere Kanäle, um die Mitglieder aktuell und
umfassend über wichtige Neuerungen und
fachlich Wissenswertes zu informieren.
Außerdem sehen wir es als eine wichtige
Aufgabe an, die Öffentlichkeit über
Entwicklungen zur Fahrausbildung, zum
Führerschein sowie über Kriterien für die
Findung einer guten Fahrschule zu informieren.

Homepage
Der Internetauftritt des Verbandes unter
www.fahrlehrerverband-bw.de dient den
Mitgliedern als nahezu unerschöpfliche
Informationsquelle. Aber auch viele
Führerscheininhaber und Behörden besuchen
die Seiten, die fast keine Antwort zu Fragen
rund um den Führerschein und die Fahrausbil-
dung offenlassen. Jedes Mitglied kann seine
eigene Fahrschul-Homepage zu einzelnen
Seiten des Verbandes verlinken. So ist ohne
großen eigenen Aufwand sichergestellt, dass
auch dort immer topaktuelle Informationen zur
Verfügung stehen. Derzeit arbeiten wir intensiv
an einer Neugestaltung  unseres
Internetauftrittes. Damit soll die Übersichtlich-
keit und die Benutzerfreundlichkeit weiter
gesteigert werden. Außerdem können die
Verbandsseiten und deren Inhalte künftig noch
leichter auf mobilen Endgeräten wie
Smartphones oder Tablets aufgerufen werden.

Internes InternetForum
Mit dem Internetforum, das ausschließlich
Mitgliedern offen steht, besitzen wir eine hoch-
moderne Informations- und Diskussionsplatt-
form. Dort stehen zahlreiche Informationen und
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Mustervordrucke und ab dem 15. jedes Monats
auch die Onlineversion der FahrSchulPraxis
zum Download bereit. Permanent steigende
Zugriffszahlen zeigen, dass immer mehr
Mitglieder dieses innovative Angebot nutzen.
Wünschenswert wäre eine stärkere aktive
Beteiligung an den spannenden, informativen
Fachdiskussionen. Gut angekommen ist, dass
die Mitglieder von Kreisvereinen via Forum
unter sich kommunizieren und diskutieren kön-
nen. Das InternetForum erreichen Sie über
diesen Link: https://net.intraworlds.com/flvbw/.

Newsletter
Steigender Beliebtheit erfreut sich auch unser
Newsletter: Mitglieder, die das wollen und die
der Geschäftsstelle eine E-Mail-Adresse mitge-
teilt haben, bekommen automatisch per Mail
den wegen wichtiger Neuerungen kurzfristig
erstellten Newsletter des Verbandes. Damit lie-
fern wir den Mitgliedern binnen Minuten topak-
tuelle Informationen.

Facebook
Die jugendliche Kundschaft der Fahrschulen ist
mit bedrucktem Papier nur noch begrenzt
erreichbar. Deshalb ist der Verband seit
Februar 2014 auch in Facebook unter
www.facebook.com/flvbw vertreten. Von
Anfang an sehr schnell steigende
Zugriffszahlen haben gezeigt, dass diese
Entscheidung richtig war. Interessant ist dabei
auch die Erkenntnis: Je knapper und kompak-
ter die Informationen, desto eher werden sie
gelesen und „geteilt“. Das „Liken“ und „Teilen“
sorgt für eine geradezu lawinenartige
Verbreitung im Netz.

Pressemitteilungen
Indes, die elektronischen Endgeräte machen
die klassischen Medien nicht überflüssig.
Deshalb gibt der Verband mehrmals im Jahr
Pressemitteilungen heraus. Überdies können
Journalisten vom Pressebereich unserer
Homepage speziell für sie bereitgestellte
Informationen abrufen.

Zeitung, Rundfunk und Fernsehen
Der Verbandsvorsitzende hat im abgelaufenen
Jahr Tageszeitungen, Zeitschriften, Rundfunk-
und Fernsehanstalten Interviews gegeben und
dabei zu aktuellen Themen Stellung genom-
men. Deutliche Priorität nahmen dabei die
Reform des Flensburger Punktsystems und die
neuen Fahreignungsseminare ein.

MOBIL FÜR MORGEN
Der moderne Slogan MOBIL FÜR MORGEN
und das dazugehörige Logo werden mittlerwei-
le bei allen zukunftsorientierten Aktivitäten des
Verbandes verwendet. MOBIL FÜR MORGEN
war unter anderem auch Motto der letztjährigen
Mitgliederversammlung. Ziel ist, den
Verbandsmitgliedern bei der Bewältigung der
künftigen Herausforderungen zur Seite zu ste-
hen. Im Sommer wird eine  Aktion starten, mit
der Internetnutzer über soziale Netzwerke die
gestalterische und fachliche Qualität der
Internetauftritte von Verbandsfahrschulen
bewerten können. Das soll potentielle Kunden
anregen, die Homepages von Verbandsfahr-
schulen zu besuchen. Das kann den
Bekanntheitsgrad der Fahrschulen steigern. 

Fortbildungszertifikat für
Motorradfahrschulen

Eine weitere Aktivität der Öffentlichkeitsarbeit
des Verbandes ist das „Fortbildungszertifikat
für Motorradfahrschulen“. Dieses Werbeplakat
und die dazugehörigen Aufkleber bekommen
nur Verbandsmitglieder, die an einer der hoch-
wertigen Klasse-A-Fortbildungen des Verban-
des teilgenommen haben. Damit können sich
diese Kolleginnen und Kollegen in der Werbung
deutlich von ihren Mitbewerbern abheben.



FSG/TTVA mbH
Die Tochtergesellschaft
des Verbandes

Die Fahrschul-Service-Gesellschaft für
Technik, Tagungen, Versicherungsvermittlun-
gen und Ausbildung mbH (FSG/TTVA mbH) ist
zu hundert Prozent eine Tochter des
Fahrlehrerverbandes Baden-Württemberg e.V.
Ihr Unternehmenszweck ist unter anderem die
wirtschaftliche Abwicklung der Fortbildungs-
veranstaltungen des Verbandes und der
Betrieb der Landesagentur der Fahrlehrerver-
sicherung VaG. 
Der Verwaltungsrat besteht aus fünf vom Beirat
bestellten Kreisvorsitzenden. Damit ist eine
Kontrolle der Aktivitäten der Gesellschaft durch
den Verband sichergestellt. Der Verwaltungsrat
bestellt außerdem den Geschäftsführer. Dies ist
im Regelfall der Verbandsvorsitzende. 
Da es außer dem Verband keinen
Gesellschafter gibt, kommen Gewinnausschüt-
tungen der FSG/TTVA mbH ausschließlich und
direkt dem Verband zugute. Die wirtschaftliche
Situation der Gesellschaft hängt naturgemäß
immer davon ab, dass möglichst viele
Kolleginnen und Kollegen ihre Fortbildungen
bei der FSG/TTVA mbH buchen sowie ihre
Versicherungen bei der Fahrlehrerversicherung
VaG abschließen.
Die Gesellschaft hat sich im Lauf der letzten
Jahre eine solide Eigenkapitalausstattung erar-
beitet. Deshalb haben die Geschäftsführung
und der Verwaltungsrat schon vor einiger Zeit
beschlossen, bei entsprechender Ertragslage
der Gesellschaft einen Teil des
Unternehmensgewinns an den Fahrlehrerver-
band Baden-Württemberg e.V. auszuschütten.
Damit unterstützt die FSG/TTVA mbH ihren
Alleingesellschafter und somit ganz direkt die
Mitglieder des Verbandes.

Fortbildung
Den Satzungsauftrag, die Fortbildung der
Fahrlehrer/innen zu organisieren, hat der
Verband der FSG/TTVA mbH übertragen. Bei
den Fortbildungsveranstaltungen des abgelau-
fenen Jahres standen vor allem die zum
01.05.2014 in Kraft getretene Reform des

Punktsystems und die Einweisungsseminare
(Upgrade) für die Berechtigung zur
Durchführung der verkehrspädagogischen
Teilmaßnahme des neuen Fahreignungssemi-
nars (FES) im Fokus. Vor neue Herausforde-
rungen haben uns auch die neuen Vorschriften
über die Fortbildung der Seminarleiter (ASF
und FES) gestellt. Statt der bisher im Turnus
von vier Jahren zu besuchenden mehrtägigen
Kurse muss jetzt für jede Seminarberechtigung
jährlich eine eintägige Fortbildung absolviert
werden.
Ein Schwerpunkt der aktuellen Fortbildung ist
die am 01.05.2014 in Kraft getretene Änderung
des Punktsystems. Daneben stehen
Drogenprobleme Jugendlicher, Gesundheits-
themen, neue Medien und Kommunikations-
probleme bei der Fahrausbildung auf dem
Programm.
Neben der dreitägigen Basisfortbildung bieten
wir Fortbildungen  für Klasse CE sowie zur
Ladungssicherung bei Mercedes in Wörth an.
Des Weiteren ein Klasse DE-Seminar bei EVO-
Bus in Hockenheim und ein Klasse T-
Spezialseminar. Nicht aus dem Programm weg-
zudenken sind Motorrad-TOTAL, das 2014 in
die Toskana führte und dieses Jahr Kroatien als
Ziel hat, und die beliebten Klasse A-Seminare
in Neuhausen ob Eck. Dort kommt erneut ein
mit Stützrädern ausgerüstetes „Schräglagen-
motorrad“ zum Einsatz. Abgerundet wird das
Programm durch BKF-Fortbildungen mit PHK
Thomas Fritz von der Verkehrspolizei
Esslingen und spezielle Seminarangebote für
Mitarbeitende im Fahrschulbüro.

5. Kontakte zu anderen
Institutionen und Behörden 

Bundesvereinigung der
Fahrlehrerverbände e.V.
(BVF)

Der Fahrlehrerverband Baden-Württemberg
e.V. ist Mitglied der Bundesvereinigung der
Fahrlehrerverbände e.V. Dem erweiterten
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Vorstand der BVF gehören die 18
Landesvorsitzenden und der 3-köpfige
Geschäftsführende Vorstand an. Der baden-
württembergische Verband arbeitet in der BVF
konstruktiv an der Erarbeitung berufspolitischer
Linien und Strategien mit. Mehrheitlich abge-
stimmte Positionen werden vom
Geschäftsführenden Vorstand gegenüber dem
Bundesverkehrsministerium und dem
Deutschen Bundestag vertreten und so in ein-
schlägige Gesetzes- und Verordnungsvorha-
ben eingebracht.

Deutsche Fahrlehrer-
Akademie (DFA)

Die DFA ist das wissenschaftliche Forum des
Berufsstandes. Sie hat beispielsweise die
Curricularen Leitfäden für alle Ausbildungs-
klassen entwickelt und ist an wissenschaft-
lichen Forschungsarbeiten im Interesse des
Berufsstandes beteiligt. Die Arbeit der DFA wird
vom Fahrlehrerverband Baden-Württemberg
e.V. ideell, personell und materiell gefördert: 

die Geschäftsstelle der DFA ist im•
Verbandsgebäude in Korntal unterge-
bracht, 
der Verbandsvorsitzende ist Mitglied•
des DFA-Präsidiums und
die FSG/TTVA mbH unterstützt als•
Kuratoriumsmitglied die DFA jährlich
mit einem namhaften Förderbeitrag.

Die Zusammenarbeit mit den Gremien der DFA
und dem Präsidenten Prof. Dr.-Ing. Klaus
Langwieder ist sehr konstruktiv. 

Ministerien
Mit dem im Lande für das Fahrerlaubniswesen
/ Fahrlehrerwesen zuständigen Ministerium für
Verkehr und Infrastruktur pflegen wir einen
intensiven und konstruktiven Meinungsaus-
tausch. Außerdem halten wir gute Kontakte zu
den für die Verkehrssicherheitsarbeit zuständi-
gen Referenten des Innenministeriums. Im Jahr
2013 wurde der Verbandsvorsitzende in die
unter Federführung des Innenministeriums neu
gegründete Arbeitsgruppe „Ältere Verkehrsteil-
nehmer“ berufen.

GIB ACHT IM VERKEHR 
und die Partner dieser Aktion

Der Fahrlehrerverband Baden-Württemberg
e.V. ist Gründungsmitglied dieser wichtigen lan-
desweiten Verkehrssicherheits-Initiative und
des unter Federführung des Innenministeriums
agierenden Forums Verkehrsprävention. Dort
sind u. a. auch der ADAC, der Bund gegen
Alkohol und Drogen im Straßenverkehr,
DEKRA, TÜV, der Landessportbund, die
Landesverkehrswacht und die Landesapothe-
kerkammer als Partner eingebunden. Der
Verband bringt sich dort mit Ideen ein und
beteiligt sich – meist mithilfe des jeweiligen
Kreisvereins – am jährlich stattfindenden
Landestag der Verkehrssicherheit.

ADAC
Der ADAC ist bei der Aktion GIB ACHT IM VER-
KEHR seit Jahrzehnten ein zuverlässiger
Partner. Ohne dessen politische und finanzielle
Unterstützung hätten zahlreiche Aktionen im
Dienst der Verkehrssicherheit nicht realisiert
werden können. Sehr positiv verläuft die
Kooperation mit dem ADAC beim
FahrFitnessCheck. Zahlreiche Kolleginnen und
Kollegen aus dem ganzen Land wurden inzwi-
schen in dieses Programm für ältere erfahrene
Kraftfahrer eingewiesen und können mit
Unterstützung des Automobilclubs, der vor
allem die Teilnehmer-Akquise übernimmt, sich
ein weiteres Standbein schaffen. Interessant für
Verbandsmitglieder ist nicht nur der
FahrFitnessCheck selbst, sondern daneben
z.B. erfolgreich Programmteile aus FIT IM VER-
KEHR, wie Auffrischungs- oder Energiespar-
stunden etc.,  anbieten zu können.

TÜV
Das Verhältnis zur Prüforganisation wird von
dem gemeinsamen Ziel getragen, eine sachli-
che und objektive Fahrerlaubnisprüfung zu
gewährleisten. Die Zusammenarbeit war zufrie-
denstellend und konstruktiv. Im abgelaufenen
Jahr gab es bei der Bereitstellung ausreichen-
der Prüfungsplätze zwar nur punktuell
Engpässe, doch auch das war ärgerlich und
kann deshalb nicht Maßstab für die Zukunft
sein.
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Im letzten Jahr hat der TÜV die Online-
Buchung praktischer Prüfungsplätze als baldi-
ge Neuerung angekündigt. Inzwischen wurde
die Einführung des Systems auf unbestimmte
Zeit verschoben. Diesem Aufschub ist anschei-
nend auch das längst überfällige Vorab-Inkasso
von Prüfungsgebühren direkt bei den
Bewerbern zum Opfer gefallen.

Treuhandverein
Der Treuhandverein für Verkehrserziehung und
Verkehrssicherheit e.V. hat die Aufgabe, im
ganzen Land eine gleichmäßige Überwachung
der Fahrschulen durchzuführen. Der Verband
ist Mitglied des Vereins und hat neben dem
Ministerium, dem TÜV, DEKRA, dem ADAC,
der IHK, der Verkehrswacht und anderen
Fahrlehrerverbänden einen Sitz im
Verwaltungsrat. Dies ermöglicht es uns, etwa
unverhältnismäßigen Überwachungspraktiken
und zu hohen Entgeltforderungen entgegenzu-
treten. Auf das operative Geschäft der Überwa-
chung hat der Verband keinen Einfluss. Dies ist
ausschließlich Aufgabe des dreiköpfigen THV-
Vorstandsgremiums.
Zurzeit gibt es heftige Kritik unserer Mitglieder
wegen des unzeitgemäßen Verlangens, bei
jeder Überwachung sämtliche Tagesnachweise
ausgedruckt vorlegen zu müssen. Diesem
Rückfall in die analoge Steinzeit muss schnell-
stens Einhalt geboten werden. Zur Verärgerung
führen außerdem gelegentlich die in
Einzelfällen hohen Kosten, die aus den manch-
mal sehr langen Anfahrtszeiten und
Fahrtstrecken der Überwacher resultieren. Wie
es scheint, könnte bessere Planung und Ko-
ordination der Überwachung von mehreren
Fahrschulen am gleichen Ort oftmals kosten-
dämpfend wirken. 

6. Die wirtschaftliche
Situation der Fahrschulen in
Baden-Württemberg

Das regelmäßige erscheinende „Branchen-
Special“ der Volks- und Raiffeisenbanken bringt
es auf den Punkt. Dort liest man über die wirt-
schaftliche Lage der Fahrschulen (Ausgabe
Januar 2015) Sätze wie diese: 

Der Rückgang der Zahl der Fahrschulen
hat sich seit dem Jahr 2010 beschleunigt
und die demographische Entwicklung wird
dafür sorgen, dass dies so bleibt.
Entsprechend sind die Umsätze 2012 und
wohl auch 2013 gesunken. 2014 könnte
eine kurze Erholung bei der Zahl der 17-
Jährigen zu einer Stabilisierung geführt
haben, aber spätestens 2015 sind wieder
leichte Umsatzeinbußen zu erwarten.

Aber auch:
Die brisante Lage der Branche ist seit
Jahren offenkundig, und es muss weiterhin
mit Unternehmensschließungen gerechnet
werden. Die Fahrschulen, die diesen Über-
lebenskampf gewinnen wollen, müssen
sich durch ihr Angebot von den
Konkurrenten abheben und es schaffen,
die wegen der fehlenden 17-jährigen
Fahranfänger entstehende Lücke mit ande-
ren Geschäftsbereichen zu füllen.

Das wiederum bedeutet, dass auch kleine
Fahrschulen, deren Stärke in der sehr persön-
lichen Betreuung ihrer Kunden liegt, künftig
gute Chancen haben, am Markt zu bestehen.
Dafür ist es wichtig, bereits jetzt die Weichen zu
stellen und durch Aufnahme weiterer
Geschäftsbereiche, zum Beispiel der
Weiterbildung älterer Kraftfahrer, sich von der
demographischen Entwicklung nicht überrum-
peln zu lassen. 



Die demographische
Entwicklung der
Fahrschülerzahlen

Die wichtigste Kennzahl für die mögliche
Entwicklung des Geschäftsgangs der
Fahrschulen in Baden-Württemberg ist die
Anzahl führerscheinfähiger 18-Jähriger. Diese
entwickelt sich in den kommenden Jahren wie
in der untenstehenden Grafik dargestellt.

2015 ist für lange Zeit das letzte Jahr, in dem
die Zahl potentieller Fahrschüler nochmals
leicht nach oben geht. In den folgenden Jahren
geht die Entwicklung deutlich nach unten.
Schon in fünf Jahren müssen sich die
Fahrschulen im Land anstelle der heutigen ca.
107.000 potentiellen Klasse-B-Kunden nur
noch weniger als 89.800 Fahranfänger teilen.
Das ist ein Rückgang von sage und schreibe 16
Prozentpunkten!
Die Entwicklung der Zahlen in ganz
Deutschland stellt folgende Grafik zum
Vergleich dar:
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Diagrammwerte

Jahr Anzahl Jahr Anzahl Jahr Anzahl
2014 105.485 2020 91.635 2026 84.556
2015 107.105 2021 89.788 2027 82.504
2016 102.171 2022 88.921 2028 83.440
2017 99.335 2023 86.737 2029 81.717
2018 97.683 2024 84.599 2030 82.319
2019 93.257 2025 85.397 2031 84.184
(Zahlen aus www.statistik.baden-wuerttemberg.de; unter
Berücksichtigung der Sterbeziffer und der Fahruntauglichen.) 

Führerscheinfähige 18-Jährige
in Baden-Württemberg 
2014 - 2031

Diagrammwerte

Jahr Anzahl Jahr Anzahl Jahr Anzahl
2014 732.332 2020 661.710 2026 627.913
2015 747.200 2021 650.183 2027 611.916
2016 722.231 2022 649.173 2028 623.711
2017 709.084 2023 630.931 2029 609.670
2018 705.639 2024 618.906 2030 619.661
2019 675.717 2025 630.073 2031 627.503
(Zahlen aus www.destatos.de; unter Berücksichtigung der
Sterbeziffer und der Fahruntauglichen.) 

Führerscheinfähige 18-Jährige
in Deutschland 
2014 - 2031



Betriebsstruktur
Aufgrund des nicht unerheblichen Rückgangs
der Anzahl potentieller Führerscheinkunden ist
es positiv zu bewerten, dass nach den vom
Treuhandverein erhobenen Zahlen die
Abnahme von Fahrschulbetriebsstätten in
Baden-Württemberg anhält: 
Die Anzahl der Hauptstellen im Lande ist von
1.831 im Jahr 2013 auf 1.790 im Jahr 2014
gesunken. Ebenfalls zurück ging die Zahl der
Zweigstellen von 1.567 auf 1.538. Somit gibt
es im Land derzeit noch 3.328 Betriebsstätten
(zum Vergleich: 2013: 3.398 / 2012: 3.454).
Das entspricht einem erneuten Rückgang von
70 Fahrschulräumen bzw. 2,1 Prozentpunkten.

Die Gesamtschau dieser Zahlen zeigt unmiss-
verständlich, dass es für jeden Fahrschulin-
haber, der künftig am Markt bestehen will, wich-
tig ist, sich weitere berufliche Standbeine zu
schaffen. Der Fahrlehrerverband Baden-
Württemberg e.V. ist dabei behilflich, indem er
Programme, z.B. FIT IM VERKEHR und Ko-
operationen, z.B. mit dem ADAC beim Fahr-
FitnessCheck – entwickelt hat, die es den
Kolleginnen und Kollegen ermöglichen, neue
Kundensegmente zu erschließen. 

Altersstruktur der
Fahrlehrer

Eine interessante statistische Größe ist die
Altersstruktur der aktuell im Lande tätigen
Fahrlehrer: In den nächsten Jahren kommt eine
große Zahl von Kolleginnen und Kollegen ins
Rentenalter. Deshalb ist der Berufsstand heute
gefordert, geeignete Rahmenbedingungen für
genügenden  Nachwuchs an motivierten und
qualifizierten Fahrlehrerinnen und Fahrlehrer
zu schaffen.

Reform des Fahrlehrer-
gesetzes und des
Berufszugangs

Von enormer Bedeutung ist deshalb die endlich
in Gang gekommene Reform des
Fahrlehrergesetzes und die damit verbundene
Neuregelung des Berufszugangs und der
Fahrlehrerausbildung. Der Berufsstand wie
auch potentielle Berufsanfänger wollen wissen,
unter welchen rechtlichen Rahmenbedingun-
gen die Arbeit der Fahrlehrer und die
Ausbildung des Nachwuchses künftig erfolgen
soll. Obwohl die Reform zügig abgeschlossen
werden sollte, muss hier Qualität vor Ge-
schwindigkeit stehen.
Weil auch andere Branchen von der ungünsti-
gen demographischen Entwicklung betroffen
sind, ist die allgemeine Jagd auf intelligente
junge Menschen längst eröffnet. Das bedeutet,
der Fahrlehrerberuf muss attraktiver werden,
um künftig guten Nachwuchs gewinnen zu kön-
nen. Das muss den Gesetzesmachern deutlich
gesagt werden.
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Fahrschulen nach Anzahl der
Betriebsstellen am 31.12.2014

absolut Prozent
Hauptstelle ohne Zweigstellen 847 47,3
Hauptstelle mit 1 Zweigstelle 535 29,9
Hauptstelle mit 2 Zweigstellen 243 13,6
Hauptstelle mit 3 Zweigstellen 144 8,0
Hauptstelle mit 4 Zweigstellen* 17 0,9
Hauptstelle mit 5 Zweigstellen* 3 0,2
Hauptstelle mit 6 Zweigstellen* 1 0,1

Gesamt 1.790 100

(Quelle: Treuhandverein für Verkehrserziehung und
Verkehrssicherheit e.V.) 

*Anmerkung: Die Betriebe mit mehr als den heute zulässi-
gen 3 Zweigstellen wurden i. d. R. vor 1999 gegründet und
genießen deshalb Besitzstandsschutz.

20-25                40-45                 55-60              70-75                 85- ...

Altersstruktur der Fahrlehrer
im Jahr 2013
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Wettbewerb
Im Berichtsjahr ist die Zahl der
Wettbewerbsfälle erneut zurückgegangen.
Nachdem im Jahr 2013 noch 45 Fälle bearbei-
tet wurden, mussten 2014 nur noch in 39 Fällen
abgemahnt oder der Syndikus eingeschaltet
werden. Erfreulich: Das Angebot des
Verbandes, geplante  Werbemaßnahmen auf
rechtliche Zulässigkeit zu überprüfen, wurde
verstärkt in Anspruch genommen. 

Die meisten Verstöße betreffen nach wie vor
Werbungen mit Preisangaben, weil die im
Fahrlehrergesetz (§ 19) vorgeschriebenen
Preisbestandteile nur unvollständig dargestellt
werden. Fehlerhaft ist außerdem häufig die
Werbung für Intensivkurse durch Ankündigung
von mehr als zwei Doppelstunden theoretischer
Unterrichtung pro Tag. Zu beobachten sind
neuerdings auch öfter Werbungen, die mehrere
Verstöße enthalten.

7. Weitere Themen, die uns im
abgelaufenen Jahr beschäftigt
und bewegt haben

Auch die folgenden Themen haben uns im Jahr
2014 bewegt und beschäftigt. Da wir dazu in
der FahrSchulPraxis berichteten, beschränken
wir uns an dieser Stelle auf eine Aufzählung der
wesentlichen Punkte  in chronologischer
Reihenfolge:

Schutzkleidung für Motorradfahrschü-•
ler bei der Ausbildung und bei der
Fahrprüfung,
Einführung des elektronischen•
Prüfprotokolls,
Wegfall der Möglichkeit, die Klasse L•
vorzeitig zu erteilen,
bewegte Bilder in der Theorieprüfung,•
Neuregelung für die private Kfz-•
Nutzung,
Klasse A mit den Schlüsselzahlen•
79.03 und 79.04,
Ausnahmen beim Mindestalter für die•
C- und D-Klassen,
Kultusministerium:•
Unterrichtsfreistellung für
Fahrerlaubnisprüfungen, 
neue Anwendungshinweise des MVI•
zum BKrFQG,
getönte Scheiben an•
Prüfungsfahrzeugen,
Fahrsimulatoren, •
Zusammenarbeit mit Mercedes bei•
Road Sense,
E-Mobilität,•
Anwendung des BKrFQG bei der•
Klasse BE mit der Schlüsselzahl
79.06, 
Gefährdungsbeurteilung am•
Arbeitsplatz,
neue Vorgaben für die Überwachung•
der Seminarleiter, 
BGH-Urteil zum Telefonverbot für•
Fahrlehrer,
Aufstellung von Leitkegeln bei der•
Motorradausbildung,
Klasse B mit der Schlüsselzahl 192,•
Automatikprojekt der DFA,•
Mindestlohngesetz,•
Kennzeichenmitnahme bei Umzug,•
Steigende Unfallzahlen bei•
Motorradfahrern im Jahr 2014 

und vieles mehr.

Wettbewerbsfälle gesamt
1998 - 2014
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8. Ziele und Forderungen

Stärkung des Verbandes

FSG/TTVA mbH
Die Mitglieder noch mehr davon über-•
zeugen, die Leistungen der FSG/TTVA
mbH in Anspruch zu nehmen. Bewusst-
sein schaffen, dass dies dazu beiträgt,
den Verbandsbeitrag erschwinglich zu
halten.

Mitgliederbestand
Steigerung der Anzahl der Mitglieder•
durch Gewinnung von mehr Fahrschul-
inhaberinnen, angestellten Fahrlehrer-
innen und Fahrlehrer, 
Forcierung der Aktion „Mitglieder wer-•
ben Mitglieder“, z.B. mithilfe attraktiver
Prämien.

Erste Aktivitäten sind angelaufen (z.B.
Workshop für Angestellte).

Fahrlehrerrecht

Kooperationen
Für die Mitgliedsfahrschulen bessere•
Kooperationsmöglichkeiten schaffen,
wobei zwingend ist, dass die
Verantwortlichkeit des Fahrschulin-
habers nicht aufgegeben werden darf.
Dies soll u.a. dazu beitragen, dass klei-
ne (z.B. Einmann-) Fahrschulen auch
künftig am Markt bestehen können.

Berufszugang
Vor Ausbildungsbeginn:•

Beibehaltung der Forderung nach•
Vorbesitz der Klasse A2 und
zumindest C,
obligatorischer Berufseignungs-•
test,

mehrwöchiges Praktikum / Hospi-•
tation in einer „normalen“ Fahr-
schule.

Fahrlehrerausbildung: •
Fahrpraktische Prüfung muss vor•
Beginn der Ausbildung in der
Fahrlehrer-Ausbildungsstätte be-
standen sein,
Verlängerung der Ausbildung in•
der Fahrlehrer-Ausbildungsstätte,
Verlängerung des Praktikums in•
der Ausbildungsfahrschule.

Es ist zu hoffen, dass diese Forderungen
mit der aktuellen Reform des FahrlG weitge-
hend umgesetzt werden.

Fahrschulerlaubnis
BWL-Kurs•

Deutliche Verlängerung,•
muss mit einer Prüfung abschlie-•
ßen (z.B. IHK).

Ausbildungsfahrlehrer-Kurs•
Deutliche Verlängerung,•
muss mit einer Prüfung abschlie-•
ßen.

Seminarerlaubnis•
Seminare sollen nur nach aner-•
kannten und wissenschaftlich
evaluierten Programmen durch-
geführt werden dürfen.
Seminarleiter darf, falls verschie-•
de Programme zulässig sind, nur
Programme durchführen, in die er
korrekt eingewiesen wurde.

Freier Mitarbeiter•
Bei der anstehenden Änderung•
des FahrlG soll für Beschäf-
tigungsverhältnisse generell der
Abschluss eines schriftlichen Ar-
beitsvertrags vorgeschrieben
werden.
Meldepflicht der Fahrerlaubnis-•
behörden an die Rentenver-
sicherungsträger, sobald ein
Beschäftigungsverhältnis einge-
tragen wird.
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Über die BVF einen Antrag ans•
Bundesarbeits- und Sozialmini-
sterium richten, mit dem Ziel,
dass die Zahlung von Sozialver-
sicherungsbeiträgen, die durch
die Beschäftigung freier Mitarbei-
ter beim Unternehmer und beim
Freien Mitarbeiter fällig werden,
streng überwacht wird. 
Sonderfall•
Erleichterung der Möglichkeit,
dass ein Fahrschulinhaber bei
einem anderen Fahrschulinhaber
im Fall von Krankheit oder Urlaub
aushelfen kann. 

Es ist zu hoffen, dass diese Forderungen
mit der aktuellen Reform des FahrlG weitge-
hend umgesetzt werden.

Zusammenarbeit 
mit dem TÜV

Inkasso der Prüfungsgebühren•
Der TÜV soll das Inkasso seiner
Gebühren selbst durchführen. Dabei
darf allerdings die freie Planung von
Prüfungsterminen durch die Fahrschu-
le nicht angetastet werden.

Die Umsetzung der Forderung war bereits
für das Jahr 2013 angekündigt und wurde
nun auf ungewisse Zeit verschoben! Wir
werden dies aber weiterverfolgen.

Fahrerlaubnisrecht

Automatikregelung•
Die Automatikregelung muss so modifi-
ziert werden, dass Fahrschulen moder-
ne Fahrzeuge (Elektroantrieb, Hybrid)
bei der praktischen Ausbildung und
Prüfung der Klasse B einsetzen kön-
nen.

Das laufende Automatikprojekt der DFA soll
Argumentationshilfen für diese Neure-
gelung bringen.

AM 15•
Wenn der Modellversuch für die
Erteilung der Klasse AM bereits mit 15
Jahren nicht zu einer Steigerung der
Unfallzahlen führt, muss diese
Regelung bundesweit eingeführt wer-
den.

Die ersten Erkenntnisse aus den drei
Bundesländern, in denen der Modellversuch
läuft, zeigen keinen Anstieg der Unfallzah-
len.

9. Abschließende 
Bemerkungen

Mit diesem Bericht haben wir versucht, die
wesentlichen Tätigkeiten des letzten Jahres
zusammenzufassen. Dabei war uns nicht die
detaillierte Auflistung von Zahlenwerken, son-
dern ein genereller Überblick über das
Erreichte wichtig. Den Leserinnen und Lesern
des Berichts danken wir für ihr Interesse. Von
den Mitgliedern wünschen wir uns weiterhin
viele gute Anregungen für unsere Arbeit.
Selbstverständlich sind uns auch konstruktive
Kritik und kritischer Rat willkommen.

Jochen Klima
1. Vorsitzender

Ralf Nicolai
2. Vorsitzender

Wolfgang Rieker
3. Vorsitzender
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II. Kassenberichte 2014
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BRENDEL & COLLEGEN GMBH
STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT

JAHRESABSCHLUSS zum 31. Dezember 2014
FAHRLEHRERVERBAND BADEN-WÜRTTEMBERG E.V.
Zuffenhauser Str. 3, 70825 Korntal-Münchingen
FINANZAMT: LEONBERG, Steuer-Nr.: 70054/02574

Vorbemerkung zur Bilanz auf 31.12.2014
Herr Jochen Klima, alleinvertretungsberechtigter erster Vorsitzender des

Fahrlehrerverbandes Baden-Württemberg e.V.,
Zuffenhauser Straße 3, 70825 Korntal-Münchingen,

erteilte uns den Auftrag, den Jahresabschluss 2014 unter Berücksichtigung der gesetzlichen und satzungsgemä-
ßen Vorschriften zu erstellen und hierüber zu berichten.
Grundlagen für unsere Arbeiten waren die von uns erstellte Buchhaltung, das Belegwesen sowie die uns vom
ersten Vorsitzenden und von der für die Buchhaltung verantwortlich zeichnenden Mitarbeiterin, Frau Frank, erteil-
ten Auskünfte. Die Prüfung der Buchführung und der Belege war nicht Gegenstand des Auftrages. 
Im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses wurde von uns das Rechenwerk auf Plausibilität überprüft,
daneben wurden die einzelnen Bestandskonten auf Vollständigkeit anhand der vorgelegten Belege überprüft.
Eine Überprüfung der Wertansätze erfolgte stichprobenweise.
Die Auftragsdurchführung erfolgte in den Räumen des Verbandes in Korntal-Münchingen sowie in unseren
Büroräumen. Erforderliche Auskünfte und Belege wurden bereitwillig auf erstes Anfordern erteilt bzw. vorgelegt.
Für die Durchführung des Auftrages und unsere Verantwortlichkeit sind, auch im Verhältnis zu Dritten die
Allgemeinen Auftragsbedingungen für Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und Steuerberatungsgesellschaften,
Stand: Dezember 2012, maßgebend.

Schlussbemerkung und Bescheinigung

Entsprechend der von uns durchgeführten Arbeiten und unter Verweis auf die nachfolgenden Erläuterungen
wurde zu dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 folgende Bescheinigung erteilt:

„Der Jahresabschluss des Fahrlehrerverbandes Baden-Württemberg e. V.,
Zuffenhauser Straße 3, 70825 Korntal-Münchingen,

laut Bericht vom 26. Februar 2015 wurde von uns auf der Grundlage der uns vorgelegten Buchführung, der vor-
gelegten Bestandsnachweise sowie der uns vom Fahrlehrerverband Baden-Württemberg e. V. erteilten Auskünfte
erstellt. Die Buchführung und das Inventar haben wir auf Plausibilität beurteilt, wobei wir keine Prüfung im Sinne
der §§ 316 ff. HGB vorgenommen haben. Uns sind keine Sachverhalte bekannt geworden, die gegen die
Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses sprechen. Die bilanzierten Vermögenswerte und Verbindlichkeiten
sind durch das Belegwesen dokumentiert, der Fahrlehrerverband Baden-Württemberg e. V. hat nach unseren
Feststellungen Sorge dafür getragen, dass eine periodengerechte Abgrenzung der Aufwendungen und Erträge ord-
nungsgemäß erfolgt.“

Bei dieser Bescheinigung handelt es sich nicht um ein Testat im Sinne des § 322 HGB.

Mannheim, 26. Februar 2015 Dipl.-Kfm. Ansgar Brendel
Wirtschaftsprüfer /Steuerberater
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Fahrlehrerverband Baden-Württemberg e.V.

Bilanz zum 31. Dezember 2014

Korntal-Münchingen, den 25. Februar 2015

 
 
 
AKTIVA  

A. Anlagevermögen Euro Summe Euro 
I. Immaterielle Vermögensgegenstände  
 1. Software 0,50  

II. Sachanlagevermögen  
 1. Betriebs- und Geschäftsausstattung 378,00  

III. Finanzanlagen  
 1. Beteiligungen 128.121,05 128.499,55 

B. Umlaufvermögen  
I. Vorräte  
 1. Büromaterial und Drucksachen 450,00  
 2. Anstecknadeln 364,00 814,00 

II. Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände  
 1. Mitgliedsbeiträge 2.186,85  
 2. Verrechnungskonto FSG/TTVA mbH 0,00  
 3. Darlehen ´Stock´ 5.000,00  
 4. Verrechnungskonto ´Stock´ 0,00  
 5. sonstige Vermögensgegenstände 15.644,85 22.831,70 

III. Kasse, Guthaben bei Kreditinstituten 97.468,82 
C. Sondervermögen Kreisvereine  36.997,97 
D. Rechnungsabgrenzungsposten  4.708,00 

Summe AKTIVA 291.320,04 

PASSIVA  
A. Eigenkapital Euro Summe Euro 

 Anfangsbestand 214.900,10  
 Jahresüberschuss 9,14  
 Sondervermögen Kreisvereine 36.997,97 251.907,21 

B. Rückstellungen  
1. Sonstige Rückstellungen 20.375,00 20.375,00 

C. Verbindlichkeiten  
1. Lieferantenverbindlichkeiten 519,93  
2. Sonstige Verbindlichkeiten  
 a) FSG/TTVA mbH  14.947,51  
 b) weitere sonstige Verbindlichkeiten 3.570,39 19.037,83 

                                                            Summe PASSIVA 291.320,04 
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Fahrlehrerverband Baden-Württemberg e.V.
Gewinn- und Verlustrechnung
vom 01. Januar 2014 bis 31. Dezember 2014

1. Verbandseinnahmen                                                                    Euro 
a) Mitgliedsbeiträge 385.505,71 
b) Aufnahmegebühren 3.093,35 
c) Kostenumlagen / Abmahnungen etc. 36.300,82 
d) Sonstige Einnahmen 16.430,43 
e) Überschuss ´Stock´ 898,23 
f) Erträge aus abgeschriebenen Forderungen 575,61 
g) Zinserträge 84,16 
h) Beteiligungsertrag FSG/TTVA mbH & Still  
 a) Zinsertrag 6.000,00 
 b) Ergebnisanteil -7.147,51 

i) Erträge aus Kostenerstattung Krankenkasse 3.398,76 
j) Zuschüsse u. Versicherungsentschädigungen 5.894,48 

  451.034,04 
2. Verbandsausgaben                                             Euro                             Euro 
a) Aufwand für satzungsmäßige Zwecke  

 Kosten Vorstand, Beirat u. sonstige Ausschüsse 108.890,11  

 Zuwendungen an Kreisvereine 25.727,30  

 Beiträge an Organisationen 48.912,00  

 Fachzeitschrift „FahrSchulPraxis“ 27.253,29  

 Fachzeitschrift „Fahrschule“ 12.879,28  

 Mitgliederbetreuung 7.558,54  

 Mitgliederversammlung 28.112,48 259.333,00 

b) Personalkosten 97.988,91 
c) Raumkosten 27.836,63 
d) Verwaltungskosten  
 Geschäftsversicherungen 2.343,26  

 Kosten für Rechtsberatung u. Prozesse 17.142,18  

 Kosten für Steuerberatung u. Rechnungswesen, EDV 8.506,57  

 Porti und Telefon 28.845,12  

 Büromaterial und Drucksachen 4.184,26  

 Sonstiges  4.700,55 65.721,94 

e) Abschreibungen, Anlagenabgänge 144,50 
f) Zinsaufwand 0,00 

  451.024,98 

3. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                 Euro 
 Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag -0,08 

  -0,08 
4. Jahresüberschuss                                                                                                            Euro 

 Jahresüberschuss 9,14 

  9,14 
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BRENDEL & COLLEGEN GMBH
STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT

VERMÖGENSSTATUS UND KASSENABRECHNUNG 
zum 31. Dezember 2014

Sterbekasse STOCKSterbekasse STOCK
Zuffenhauser Str. 3, 70825 Korntal-Münchingen

Vorbemerkung zum Vermögensstatus auf 31.12.2014

Herr Jochen Klima, alleinvertretungsberechtigter erster Vorsitzender des

Fahrlehrerverbandes Baden-Württemberg e.V.,
Zuffenhauser Straße 3, 70825 Korntal-Münchingen,

erteilte uns in seiner Funktion als Vorstand des Trägervereines der Sterbekasse den Auftrag, den
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 für die Sterbekasse STOCKSterbekasse STOCK zu erstellen und darüber
zu berichten.
Grundlagen unserer Arbeiten waren die von uns erstellte Buchhaltung nebst Belegsammlung so-
wie die uns erteilten Auskünfte. Die Prüfung der Buchhaltung und der Unterlagen war nicht Gegen-
stand des Auftrages.
Die für die Erstellung des Jahresabschlusses erforderlichen Auskünfte wurden uns von Frau Frank,
die sich für die Abwicklung der Verwaltung und das Belegwesen verantwortlich zeichnet, bereitwil-
lig erteilt. Im Rahmen unserer Arbeiten wurden keine Feststellungen getroffen, die an der
Ordnungsmäßigkeit der Buchführung bzw. der Ablage des Belegwesens Zweifel aufkommen las-
sen. Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte im Februar 2015 in den Räumen des
Fahrlehrerverbandes Baden-Württemberg e.V. in Korntal-Münchingen sowie in unseren
Büroräumen.
Für die Durchführung des Auftrages und unsere Verantwortlichkeit sind, auch im Verhältnis zu Drit-
ten, die Allgemeinen Auftragsbedingungen für Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und
Steuerberatungsgesellschaften, Stand: Dezember 2012, maßgebend.

Bescheinigung

Aufgrund der von uns durchgeführten Arbeiten wird der Rechnungslegung der SterbekasseSterbekasse
STOCKSTOCK folgende Bescheinigung erteilt:
„Die Buchführung und das Belegwesen der Sterbekasse STOCKSterbekasse STOCK sind nach unseren
Feststellungen, die im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses getroffen wurden, nicht
zu beanstanden. Eine Prüfung der Buchhaltung und des Belegwesens ist im Rahmen unserer
Arbeiten nur stichprobenweise erfolgt, soweit dies für die Erstellung des Vermögensstatus und
der Kassenabrechnung erforderlich war.“

Mannheim, den 25. Februar 2015 Dipl.-Kfm. Ansgar Brendel
Wirtschaftsprüfer /Steuerberater
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Sterbekasse ‚Stock’

Vermögensstatus zum 31. Dezember 2014

Korntal-Münchingen, den 24. Februar 2015

 
 

AKTIVA  
€

 
€ 

A. Umlaufvermögen  
I. Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände   
 1. eingeforderte Sterberaten 0,00  
 2. einzufordernde Sterberaten 11.660,00  
 3. Aufnahmegebühren 0,00  
 4. Abrechnungskonto FSG/TTVA mbH 0,00 11.660,00 
II. Bankguthaben 13.516,36 

Summe Aktiva 25.176,36 
 
PASSIVA  

€
 

€ 
A. Eigenkapital  
I. Kapitalrücklage 11.400,00 
II. Freies Eigenkapital   
 Anfangskapital 898,23  
 Ausschüttung Überschuss an Verband - 898,23  
 Jahresergebnis 692,36 692,36 
B. Stiftungskapital Karl-Rederer-Stiftung 2.050,00 
C. Rückstellungen 750,00 
D. Verbindlichkeiten  
 auszuzahlende Sterberaten 5.284,00  
 Darlehen Fahrlehrerverband B.-W. e.V. 5.000,00  
 Verrechnungskonto Fahrlehrerverband 0,00 10.284,00 

Summe Passiva 25.176,36 
 
KASSENABRECHNUNG  vom 01.01. bis 31.12.2014                € 

 
€ 

1. Eingeforderte Sterberaten  70.310,00 
2. Ausbezahlte u. auszuzahlende Sterberaten - 70.310,00 

Zwischensumme 0,00 
3. Verwaltungskostenumlage 4.296,00 
4. Zinserträge / Mahngebühren / Aufnahmegebühren 168,34 
5. Deckungsbeitrag I 4.464,34 
6. Aufwand  
 a) bezahlte Verwaltungskosten 2.856,00  
 b) sonstige Kosten 915,98 3.771,98 
7. Jahresergebnis 692,36 
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III. Haushaltsplan 2015
Fahrlehrerverband Baden-Württemberg e.V. 
 
 VORANSCHLAG 2014  GuV 2014   VORANSCHLAG 2015 
1. VERBANDSEINNAHMEN € €  € €  € € 
a) Mitgliedsbeiträge  391.065,00   385.505,71   384.632,50 
b) Aufnahmegebühren  4.185,00   3.093,35   3.177,50 
c) Abmahnungen  6.500,00   9.117,69   8.000,00 
d) Kostenumlagen  27.000,00   27.183,13   27.000,00 
e) Erlöse Abonnement Fahrschule  15.000,00   13.524,02   14.000,00 
e) sonstige Einnahmen  0,00   2.983,10   0,00 
f) Überschuss Stock  898,23   898,23   692,36 
g) Erträge aus abgeschr. Forderg.  300,00   575,61   600,00 
h) Zinserträge  250,00   84,16   50,00 
i) Beteiligungsertrag FSG/TTVA mbH  23.000,00       
   ia) Zinsertrag     6.000,00   6.000,00 
   ib) Ergebnisanteil    7.147,51    20.000,00 
j) Erträge aus Kostenerstattung KK  0,00   3.398,76   0,00 
k) Zuschüsse  0,00   5.817,79   0,00 

Gesamteinnahmen:  468.198,23   451.034,04   464.152,36 

2. VERBANDSAUSGABEN         
a) Aufwand f. satzungsmäß. Zwecke         

Kosten Vorstand und Beirat 105.000,00   108.890,11   109.000,00  
Zuwendungen an KV 24.500,00   25.727,30   31.500,00  
Beiträge an Organisationen 51.000,00   48.912,00   49.000,00  
Fachzeitschrift FahrSchulPraxis 27.500,00   27.253,29   27.500,00  
Fachzeitschrift Fahrschule  13.000,00   12.879,28   12.900,00  
Mitgliederbetreuung 2.600,00   7.558,54   7.500,00  
Mitgliederversammlung 6.000,00   28.112,48   20.000,00  

  229.600,00   259.333,00   257.400,00 
b) Personalkosten  130.000,00   97.988,91   120.000,00 
c) Raumkosten  30.000,00   27.836,63   30.000,00 
d) Verwaltungskosten         

Geschäftsversicherungen 2.400,00   2.343,26   2.400,00  
Kosten für Rechtsberatung und 
Prozesse 20.000,00 

  
17.142,18 

  
20.000,00 

 

Kosten für Steuerberatung und 
Rechnungswesen 9.500,00 

  
8.506,57 

  
9.000,00 

 

Porti und Telefon 30.000,00   28.845,12   29.000,00  
Büromaterial und Drucksachen 6.000,00   4.184,26   5.000,00  
Sonstiges 6.000,00   4.700,55   5.000,00  

  73.900,00   65.721,94   70.400,00 
e) Abschreibungen, Anlagenabgänge  500,00   144,50   500,00 
f) Zinsaufwand  0,00   0,00   0,00 

Gesamtausgaben:  464.000,00   451.024,98   478.300,00 

3.  STEUERN         
Körperschaftsteuer u. Sol.-Zuschlag  4.000,00  0,08    3.000,00 

Ausgaben inkl. Steuern:  468.000,00   451.024,90   481.300,00 

4. JAHRES-FEHLBETRAG/-
ÜBERSCHUSS 

        

Jahres-Fehlbetrag/-Überschuss  198,23   9,14   -17.147,64 
 



Mitgliederbewegung 2014

Mitgliederstand am 31.12.2013 1.892 Mitglieder
Zugänge 2014 42 Mitglieder
Abgänge 2014 50 Mitglieder
echte Abgänge 8 Mitglieder

Mitgliederstand am 31.12.2014 1.884 Mitglieder

Davon sind 
a) vollzahlende Mitglieder Beitragsklasse 1 1.052
b) Angestellte Beitragsklasse 2 227
c) Behördenfahrlehrer Beitragsklasse 3 2
d) Mitglieder mit halbem Beitrag Beitragsklasse 4 49
e) Mitglieder mit Sonderbeitrag Beitragsklasse 5 139
f) Ehrenmitglieder Beitragsklasse 6 415

Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen

Zu erwartende Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen 2015

Mitglieder Jahresbeitrag gesamt
a) vollzahlende Mitglieder 1.052 x 310,00 € 326.120,00 €
b) angestellte Fahrlehrer 227 x 155,00 € 35.185,00 € 
c) Behördenfahrlehrer 2 x 155,00 € 310,00 €
d) Mitglieder mit halbem Beitrag 49 x 155,00 € 7.595,00 €
e) Mitglieder mit Sonderbeitrag 139 x 77,50 € 10.772,50 €
f) Ehrenmitglieder (beitragsfrei) 415 x 0,00 € 0,00 €

Stand 31.12.2014 1.884 Mitglieder 379.982,50 €

Zu erwartende Einnahmen von neuen Mitgliedern (Durchschnittswerte)

Mitglieder durchschn. Beitrag gesamt
vollzahlende Mitglieder 20 x 155,00 € 3.100,00 €
angestellte Fahrlehrer 20 x 77,50 € 1.550,00 €

4.650,00 €

Zu erwartende Aufnahmegebühren von neuen Mitgliedern

Mitglieder Aufnahmegebühr gesamt
vollzahlende Mitglieder 18 x 155,00 € 2.790,00 €
vollzahlende Mitglieder ohne Aufnahmegebühr 2 x 0,00 € 0,00 €
angestellte Fahrlehrer 5 x 77,50 € 387,50 €
angestellte Fahrlehrer von Mitgliedsfahrschulen 15 x 0,00 € 0,00 €

3.177,50 €

Zu erwartende Einnahmen aus

Mitgliedsbeiträgen und Aufnahmegebühren 387.810,00 €
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Anlage zum Haushaltsplan 2015

Fahrlehrerverband Baden-Württemberg e.V.
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IV. Mitgliederbewegung 2014
Fahrlehrerverband Baden-Württemberg e.V.

01.01. - 31.12.2014 01.01. - 26.01.2015
Abgänge 50 Mitglieder 1 Mitglieder

Neuaufnahmen 42 Mitglieder 2 Mitglieder

Mitgliederstand 1.884 Mitglieder 1.885 Mitglieder

Gründe der Abgänge 2014
Anzahl in Prozent

1. verstorben 22 Mitglieder 44 %
2. Verkauf der Fahrschule/Geschäftsaufgabe 5 Mitglieder 10 %
3. nicht mehr tätig 4 Mitglieder 8 %
4. Ausschluss 4 Mitglieder 8 %
5. finanzielle /persönliche Gründe 1 Mitglieder 2 %
6. Verärgerung 5 Mitglieder 10 %
7. gesundheitliche Gründe 2 Mitglieder 4 %
8. ohne Angabe von Gründen 7 Mitglieder 14 %

gesamt 50 Mitglieder 100 %

Schnuppermitgliedschaften
2003-01/2015

Gesamt seit 1996: 950 Schnuppermitglieder
davon wurden bis Januar 2015
572 Personen Mitglied (= 60,21 %)

Entwicklung der Zu- und Abgänge
der Jahre 2001-2014

Schnuppermitglieder

davon wurden bisher Mitglied

Zugänge Abgänge



Geschäfts- und Kassenbericht 2014/2015 - Fahrlehrerverband Baden-Württemberg e.V.     31

V. Wettbewerbskalender 2014
Fahrlehrerverband Baden-Württemberg e.V.

Januar 2014Januar 2014
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Mai 2014Mai 2014

Februar 2014Februar 2014

März 2014März 2014

April 2014April 2014
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Oktober 2014Oktober 2014

Juni 2014Juni 2014

Juli 2014Juli 2014

August 2014August 2014
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November 2014November 2014

Dezember 2014Dezember 2014



Wettbewerbsverstöße
2004 - 2014

Werbung mit ...
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Wir haben

Grundsätze
Die Mitglieder des Fahrlehrerverbandes 
Baden-Württemberg e.V. haben sich zu 

folgenden Grundsätzen verpflichtet:

Ausbildungsauftrag

Wir werden unserem gesetzlichen
Ausbildungsauftrag und den Ansprüchen 

unserer Fahrschüler gerecht. Wir haben ein
doppeltes Mandat, einen öffentlichen Auftrag

und einen Auftrag seitens unserer Kunden.
Wir halten uns an die gesetzlichen

Vorschriften, die unsere Berufsarbeit regeln.
Wir bemühen uns, den Erwartungen unserer

Fahrschüler gerecht zu werden.

Qualität ist unser besonderes Anliegen

Uns ist die Qualität unseres Unterrichts ein
besonderes Anliegen. Wir sorgen für eine
anregende, gelassene Lernatmosphäre, in

der Menschen unterschiedlicher Begabungen
sich wohl fühlen können. Wir bereiten uns
sorgfältig auf unseren Unterricht vor und

sind bei der Bewertung unserer
Unterrichtsleistung stets kritisch zu uns

selbst.

Verständnis für unsere Kunden

Wir begegnen unseren Fahrschülern mit
einer positiven, vorurteilsfreien Haltung. Wir

kommen unseren Fahrschülern mit
Freundlichkeit und Geduld entgegen. Wir

bemühen uns um Verständnis für die
Probleme unserer Kunden.

Aktiv für den Berufsstand

Wir fühlen uns unserem Berufsstand ver-
pflichtet. Wir tragen aktiv zur Pflege eines

guten gesellschaftlichen Ansehens des
Berufsstandes bei. Wir beteiligen uns an der
Verbandsarbeit und unterstützen die Arbeit

unserer Verbandsvertreter.

Kollegialer Wettbewerb

Wir streben nach kollegialem Verhalten. Wir
enthalten uns negativer Äußerungen über

andere Fahrlehrer. Wir betreiben keinen
Kundenfang durch einen Wettbewerb, der

auf Kosten der Qualität der Fahrausbildung
geht. Wir kommunizieren miteinander,

kooperieren und unterstützen uns.

Vorbildfunktion

Wir sind Vorbild für verantwortungsbewus-
stes, umweltfreundliches Verhalten im

Straßenverkehr. Wir zeichnen uns im täg-
lichen Leben durch Rücksichtnahme und

Rechtstreue aus.

Strukturierte Ausbildung

Wir bemühen uns um eine möglichst aktuel-
le, zutreffende Analyse des Lernstands unse-

rer Schüler und geben das Ergebnis in ver-
ständlicher Form an unsere Fahrschüler wei-

ter. Die Lernstandsdiagnose ist Grundlage
für die Planung der nächsten Lernschritte

und die Entscheidung, ob ein Fahrschüler zur
Fahrerlaubnisprüfung angemeldet werden
kann. Wir melden unsere Fahrschüler erst
dann zur Prüfung an, wenn wir von deren

Prüfungsreife überzeugt sind.

Fair Play

Wir nutzen das Abhängigkeitsverhältnis
unserer Fahrschüler nicht aus. Die

Beziehung zu ihnen ist von Achtung und
Taktgefühl geprägt. Die Preise für die
Ausbildung sind angemessen und fair.

Beruflicher Nachwuchs

Wir übernehmen Verantwortung für unseren
beruflichen Nachwuchs. Wir leisten nach
Möglichkeit einen Beitrag zur Ausbildung

junger Fahrlehrer.

Wir bilden uns weiter

Wir bilden uns weiter. Wir nehmen die
Angebote zur Fortbildung wahr und halten
uns immer auf dem Laufenden. Wir bemü-

hen uns um stetige Steigerung unserer
beruflichen und menschlichen Kompetenz.

Zusammenarbeit mit Behörden

Wir verhalten uns partnerschaftlich gegenü-
ber den Verwaltungsbehörden, den Prüfern,

der Polizei. Wir respektieren deren
Kompetenzbereiche und arbeiten mit ihnen

zusammen.


